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Düsseldorf
Nähe trifft Freiheit

Die nachfolgende Bekanntmachung ist am 18. November 2023 durch Bereitstellung auf der städtischen Internetseite unter
https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c168758 öffentlich bekannt gemacht worden. Sie wird hier gem. § 9 der Hauptsatzung
nachrichtlich wiedergegeben.

Aufforderung des Wahlleiters zur Einreichung von Wahlvorschlägen
für die Wahl des Seniorenrates der Landeshauptstadt Düsseldorf
vom 1. bis 31. März 2024 und Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis
Gemäß § 6 Abs. 1 der Wahlordnung für die Wahl
des Seniorenrates der Landeshauptstadt Düssel-
dorf fordere ich hiermit zur Einreichung von
Wahlvorschlägen auf.

Die Amtszeit des Seniorenrates beträgt nach
§ 2 Abs. 4 der Wahlordnung 5 Jahre.

Der Seniorenrat setzt sich gemäß § 2 Abs. 1 bis
3 der Wahlordnung aus stimmberechtigten und
beratenden Mitgliedern zusammen.

Stimmberechtigte Mitglieder:
1. Je zwei Vertreterinnen oder Vertreter

aus den Düsseldorfer Stadtbezirken
werden von den Wahlberechtigten
gemäß § 7 der Wahlordnung gewählt.

2. Die Liga der Wohlfahrtsverbände
benennt aus dem Kreis ihrer Bewohner-
beiräte (aus stationären Einrichtungen
eines Verbandes der freien Wohlfahrts-
pflege) drei Vertretungen und deren
Stellvertretungen.

3. Die Träger der privaten stationären Ein-
richtungen benennen aus dem Bewoh-
nerbeirat einer stationären Einrichtung
in privater Trägerschaft eine Vertretung
und deren Stellvertretung.

4. Die im Rat vertretenen Fraktionen
benennen jeweils eine Vertretung und
deren Stellvertretung.

Beratende Mitglieder:
1. Die Verwaltung wird vertreten durch die

Sozialdezernentin oder den Sozialdezer-
nenten der Landeshauptstadt Düssel-
dorf, im Verhinderungsfall durch die Lei-
terin oder den Leiter des Amtes für
Soziales und Jugend.

2. Die Verbände der freien Wohlfahrts-
pflege benennen insgesamt sechs Ver-
tretungen und deren Stellvertretungen.

3. Der Integrationsrat benennt ein Mitglied
und dessen Stellvertretung.

4. Das Amt für Gleichstellung und Anti-
diskriminierung benennt ein Mitglied
und dessen Stellvertretung.

Nach § 7 der Wahlordnung werden die 20 Ver-
treterinnen und Vertreter aus den 10 Stadtbezir-
ken in allgemeiner, freier, unmittelbarer, gleicher
und geheimer Wahl gewählt. Die Wahl findet als
reine Briefwahl statt. Die Wahlscheine mit den
Briefwahlunterlagen werden allen Wahl-
berechtigten grundsätzlich bis spätestens
2. März 2024 zugestellt. Die Stimmabgabe ist
auf den Stadtbezirk begrenzt und nicht über-
tragbar. Wahlberechtigte können nur in dem
Stadtbezirk wählen, in dem sie mit Hauptwohn-
sitz gemeldet sind. Kommt in einem Stadtbezirk
eine Wahl mangels Kandidatinnen und Kandi-
daten nicht zustande, wählt die Bezirksvertre-
tung in einem Wahlgang zwei Seniorenratsmit-
glieder. Wird in einem Stadtbezirk mangels wei-
terer Kandidatinnen und Kandidaten nur eine
Kandidatin beziehungsweise ein Kandidat
gewählt, wählt die Bezirksvertretung in einem
Wahlgang ein zweites Seniorenratsmitglied.

Wahlberechtigt für die Wahl zum Seniorenrat
ist gemäß § 5 Abs. 1 der Wahlordnung, wer am
1. März 2024

1. Deutsche oder Deutscher im Sinne von
Artikel 116 Abs.1 des Grundgesetzes ist
oder die Staatsangehörigkeit eines Mit-
gliedsstaates der Europäischen Union
besitzt,

2. das 60. Lebensjahr vollendet hat,

3. mindestens seit drei Monaten in der
Landeshauptstadt Düsseldorf mit
Hauptwohnung gemeldet ist.

Nicht wahlberechtigt sind gemäß § 5 Abs. 2 der
Wahlordnung Personen, die infolge Richter-
spruchs in der Bundesrepublik Deutschland das
Wahlrecht nicht besitzen.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis
eingetragen ist und einen Wahlschein hat.
Eine Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis
ist in der Zeit vom 11. bis 15. März 2024 zu den
Öffnungszeiten möglich.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder
unvollständig hält, kann in dieser Zeit beim Amt
für Statistik und Wahlen, Mecumstraße 10,
40223 Düsseldorf, Einspruch einlegen. Der Ein-
spruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur
Niederschrift eingelegt werden.

Wählbar für die Wahl des Seniorenrates der
Landeshauptstadt Düsseldorf ist gemäß § 6 Abs.
2 der Wahlordnung jede wahlberechtigte Per-
son, wobei abweichend am 1. März 2024 nicht
das 60. sondern das 58. Lebensjahr vollendet
sein muss.

Darüber hinaus sind folgende Voraussetzung zu
erfüllen:

– Hauptwohnung in dem Stadtbezirk, in
dem kandidiert wird.

– Einreichung der Kandidatenmeldungen
bis spätestens 31. Januar 2024,
14 Uhr, beim Amt für Statistik und
Wahlen, Mecumstraße 10,
40223 Düsseldorf.
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Eine Terminvereinbarung, auch außer-
halb der Öffnungszeiten des Amtes, ist
telefonisch (0211 89-93368) oder
per E-Mail (wahlen@duesseldorf.de)
möglich.
Es empfiehlt sich, die Wahlvorschläge
nach Möglichkeit so frühzeitig einzurei-
chen, dass etwaige Mängel, die die Gül-
tigkeit des Wahlvorschlages berühren,
rechtzeitig behoben werden können.

– Vorlage von 20 gültigen Unterstüt-
zungsunterschriften für die Kandidatur
von Wahlberechtigten aus dem betref-
fenden Stadtbezirk. Diese Vorgabe ent-
fällt für Kandidatinnen und Kandidaten,
die bereits Mitglied im Seniorenrat sind,
sofern sie für den gleichen Stadtbezirk
kandidieren, in dem sie bei der letzten
Wahl gewählt wurden.

Nicht wählbar ist gemäß § 6 Abs. 3 der Wahl-
ordnung, wer am 1. März 2024 infolge Richter-
spruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

Für Wahlvorschläge und Unterstützungsunter-
schriften sind Formblätter zu verwenden, die
vom Bekanntmachungstage an von den nach-
stehenden Stellen kostenlos ausgegeben wer-
den.

Ausgabestelle Öffnungszeiten

Amt für Statistik und Wahlen, Mo – Do 09.00 – 14.00 Uhr
Mecumstraße 10, EG, Raum 0.19 Fr 09.00 – 12.00 Uhr

und nach Vereinbarung

Amt für Soziales und Jugend, Willi-Becker-Allee 8, Mo – Fr 09.00 – 12.00 Uhr
Geschäftsstelle Seniorenrat, 7. Etage, Raum 745 nach Vereinbarung

Amt für Soziales und Jugend, Willi-Becker-Allee 8,
Pflegebüro, 2. Etage, Raum 209 Mo – Do 09.00 – 14.00 Uhr

nach Vereinbarung

Bezirksverwaltungsstellen nur nach Vereinbarung

Bürgerbüros (außer Unterbach) Mo und Di 07.30 – 16.00 Uhr
Mi und Fr 07.30 – 13.00 Uhr
Do 07.30 – 18.00 Uhr

Bürgerbüro Unterbach Mo 09.30 – 13.00 Uhr
und 14.00 – 16.00 Uhr

Do 09.30 – 13.00 Uhr
und 14.00 – 18.00 Uhr

Düsseldorf, den 01.11.2023

Der Wahlleiter

Dr. Stephan Keller
Oberbürgermeister

Die Satzung des Seniorenrates und die Wahl-
ordnung für die Wahl des Seniorenrates sind im
Internetangebot der Landeshauptstadt Düssel-

dorf unter „https://www.duesseldorf.de/
stadtrecht/5/50/50-205“ einsehbar.

Die nachfolgende Bekanntmachung ist am 18. November 2023 durch Bereitstellung auf der
städtischen Internetseite unter https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c169054
öffentlich bekannt gemacht worden. Sie wird hier gem. § 9 der Hauptsatzung nachrichtlich
wiedergegeben.

Bekanntmachung des Wahlleiters

Herr Stefan Golißa, 40468 Düsseldorf, Mitglied
der Christlich Demokratischen Union, verzichtet
auf sein Mandat für die Bezirksvertretung im
Stadtbezirk 5 der Landeshauptstadt Düsseldorf
mit Ablauf des 12. September 2023.

Gemäß § 45 in Verbindung mit § 46a Kommu-
nalwahlgesetz wurde über den Listenwahl-
vorschlag der Christlich Demokratischen Union
als nächster Bewerber Herr Jörg Eicker,
40489 Düsseldorf, joerg.eicker@t-online.de,
festgestellt und als Mitglied in diese Vertretung
berufen.
Gegen diese Feststellung kann binnen eines
Monats beim Wahlleiter der Landeshauptstadt
Düsseldorf – Amt für Statistik und Wahlen,
Mecumstraße 10, 40223 Düsseldorf – Ein-

spruch eingelegt werden. Der Einspruch ist
schriftlich einzureichen oder mündlich zur Nie-
derschrift zu erklären. Die Frist zur Erhebung
des Einspruchs beginnt am Tage dieser
Bekanntmachung.

Düsseldorf, den 30.10.2023

Der Wahlleiter

Dr. Stephan Keller
Oberbürgermeister

„Düsseldorfer Amtsblatt“ – Offizielles
Amtsblatt der Landeshauptstadt Düsseldorf

Herausgeber:
Der Oberbürgermeister,
Amt für Kommunikation Marktplatz 2,
40213 Düsseldorf

Verantwortlich: Nils Mertens
Redaktion und Anzeigen: Markus Schülke
Telefon 89-93135, Fax: 89-94179
amtsblatt@duesseldorf.de;
Internet: www.duesseldorf.de

Druck und Vertrieb:
Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH
Zülpicher Str. 10, 40196 Düsseldorf
Produktmanagement: Petra Forscheln

Das Amtsblatt kann auch abonniert werden.
Bezugspreis jährlich 39,60 Euro.
Der Versand erfolgt als PDF-Datei per E-Mail.
Rückfragen zum Abonnement: 0211 505-1306,
kundenservice@rbzv.de

www.duesseldorf.de



Amtliche Bekanntmachungen | Ausgabe 46 | 18. November 2023 Seite 3

Allgemeinverfügung

1. Mitführ- und Abbrennverbot für
Feuerwerkskörper der Kategorie F2

Im Zeitraum von

Sonntag, 31. Dezember 2023
(Silvester) 20:00 Uhr
bis
Montag, 1. Januar 2024
(Neujahr), 6:00 Uhr

ist das Mitführen und die Verwendung pyro-
technischer Gegenstände der Kategorie F2 im
Sinne von § 3a Abs. 1 Nr. 1 b des Gesetzes über
explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz
- SprengG) auf allen öffentlichen Straßen,
Wegen und Plätzen sowie in öffentlichen An-
lagen in dem aus der als Anlage beigefügten
Karte ersichtlichen Bereich untersagt. Die Karte
ist Bestandteil dieser Allgemeinverfügung.

Nachrichtlich wird der Geltungsbereich
umschrieben als das Gebiet zwischen Emilie-
Schneider-Platz, Altestadt, Ratinger Straße,
Heinrich-Heine-Allee (westliche Seite zwischen
der Ratinger Straße und der Flinger Straße ein-
schließlich des gesamten Mittelstreifens), nörd-
liche Seite der Flinger Straße, an der Kreuzung
zur Marktstraße diagonal nach Südwesten zum
Kreuzungsbereich Rheinstraße/Berger Straße
wechselnd, südliche Seite der Rheinstraße,
Akademiestraße (östliche Seite), Hafenstraße
(nordwestliche Seite), Schulstraße (nördliche
Seite), Rathausufer (östliche Seite), Mannes-
mannufer (östliche Seite), Thomasstraße (nörd-
liche Seite einschließlich der Freifläche nördlich
der Thomasstraße) bis zur Berger Allee (östliche
Seite), von dort entlang der südlichen Seite der
Thomasstraße zurück zum Mannesmannufer,
diesem südlich folgend bis zum Johannes-Rau-
Platz (nördliche Seite), Horionplatz (östliche
Seite), Neusser Straße (westliche Seite), Huber-
tusstraße (nördliche Seite), dort nordwestlich
entlang zum Parlamentsufer, von dort weiter
nördlich der westlichen Seite des Unteren
Rheinwerft folgend bis zum Emilie-Schneider-
Platz.

2. Anordnung der sofortigen Vollziehung

Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird
gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungs-
gerichtsordnung angeordnet. Eine etwa einge-
legte Klage hat daher keine aufschiebende
Wirkung.

Die nachfolgende Bekanntmachung ist am 18. November 2023 durch Bereitstellung auf der städtischen Internetseite unter
https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c169055 öffentlich bekannt gemacht worden. Sie wird hier gem. § 9 der Hauptsatzung
nachrichtlich wiedergegeben.

Allgemeinverfügung
Mitführ- und Abbrennverbot für Feuerwerkskörper der Kategorie F2
in der Düsseldorfer Altstadt an Silvester 2023/2024
Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbehördengesetz (OBG) – in Verbindung mit
§ 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) erlässt der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt
Düsseldorf für Silvester 2023 und Neujahr 2024 folgende

3. Bekanntgabe

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41
Absatz 3 und 4 Satz 3 VwVfG NRW öffentlich
bekannt gemacht und gilt am Tag nach der orts-
üblichen Bekanntmachung als bekannt gege-
ben.

Sachverhalt

Diese Verfügung beruht auf folgendem Sach-
verhalt: Die Düsseldorfer Altstadt mit ihren
engen Gassen, dem Burgplatz und der Rhein-
uferpromenade ist zum Jahreswechsel traditio-
nell Anziehungspunkt für viele tausend Men-
schen, die dort das Neue Jahr begrüßen wollen.
Nach Feststellungen von Feuerwehr und Polizei
vor der erstmaligen Anordnung eines Verbotes
zum Jahreswechsel 2016/2017 wurden dabei
auf den öffentlichen Verkehrsflächen in großen
Zahlen Feuerwerkskörper abgebrannt, die
rechtlich als pyrotechnische Gegenstände der
Kategorie F2 einzuordnen sind. Für eine sichere
Benutzung dieser Feuerwerkskörper sind
Sicherheitsabstände von üblicherweise acht
Metern Radius vorgeschrieben, die von Perso-
nen frei sein und bleiben müssen. Diese Sicher-
heitsabstände wurden in großer Zahl nicht ein-
gehalten.

Des Weiteren wurden Raketen gezündet,
obwohl aufgrund der beengten räumlichen Ver-
hältnisse und der großen Personenzahlen
namentlich auf dem Burgplatz damit zu rechnen
war, dass die abstürzenden Reste (Holzstangen)
Personen treffen und verletzen würden. Derart
hervorgerufene Kopfplatzwunden wurden von
den Rettungsdiensten zum Jahreswechsel
2015/2016 als relativ hoher Anteil unter den ins-
gesamt 28 Hilfeleistungen bzw. Krankenhaus-
transporten des zur Silvesternacht am Burgplatz
stationierten Rettungs- und Sanitätsdienstes
erfasst.
Darüber hinaus wurden Einsatzkräfte von Poli-
zei, Feuerwehr, Ordnungsamt und Rettungs-
diensten in einer Vielzahl von Fällen – häufig
aus Personengruppen oder Menschenmengen
heraus – mit Feuerwerkskörpern beworfen oder
beschossen und dadurch in der Gesundheit
gefährdet und in der Arbeit behindert.
Neben pyrotechnischen Gegenständen der
Kategorie F2 wurden auch pyrotechnische
Gegenstände verwendet, die in Deutschland
nicht zugelassen sind.

Vor diesem Hintergrund wurde zum Jahres-
wechsel 2016/2017 erstmalig eine vergleich-
bare Allgemeinverfügung erlassen. Aufgrund
der positiven Resonanz wurde zu den Jahres-
wechseln 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 und 2022/2023 an

dem Verbot des Abbrennens bzw. Zünden von
Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 festgehal-
ten.

Durch diese Maßnahme konnten Verletzungen
durch Feuerwerkskörper drastisch reduziert und
exzessive Auswirkungen vermieden werden.

Begründung

ZumMitführ- und Verwendungsverbot

Gemäß §§ 1, 3, 4 und 5 OBG bin ich die für die
getroffene Anordnung zuständige Behörde.
Die Maßnahme dient der Abwehr einer im Ein-
zelfall bestehenden Gefahr für die öffentliche
Sicherheit und ist damit nach § 14 Absatz 1 OBG
zulässig.
Bei ungehindertem Ablauf des Geschehens ist
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit zu erwarten, dass zum Jahreswechsel
2023/2024 zahlreiche Personen die Düssel-
dorfer Altstadt aufsuchen werden und dort auf
öffentlichen Verkehrsflächen pyrotechnische
Gegenstände der Kategorie F2 verwenden wer-
den, obwohl sie aufgrund der dichten Bebauung
und der großen Menschenmengen weder die
erforderlichen Sicherheitsabstände von Perso-
nen freihalten können, noch gewährleisten kön-
nen, dass keine Personen von Querschlägern
oder den Resten abgebrannter Raketen getrof-
fen werden.
Nach den Erfahrungen der früheren Jahre ist
zudem mit der Verwendung nicht zugelassener
Feuerwerkskörper unter Verstoß gegen § 5 Abs.
1 des Sprengstoffgesetzes (SprengG) zu rech-
nen.
Schließlich ist nach den Erfahrungen früherer
Jahre auch damit zu rechnen, dass in nicht
geringer Zahl pyrotechnische Gegenstände
gezielt gegen Personen – insbesondere Einsatz-
kräfte – gerichtet werden.

Dieses Verhalten verursacht erhebliche Gefah-
ren für Leben und Gesundheit von Feiernden
wie Einsatzkräften. Erheblich ist auch die
Gefährdung der Funktionsfähigkeit staatlicher
Organe in Gestalt von Polizei und Rettungsdien-
sten, die durch einen »Beschuss« ihrer Kräfte
mit Feuerwerkskörpern unmittelbar in ihrer Ein-
satzfähigkeit und Aufgabenerledigung beein-
trächtigt werden. Im Rahmen des mir einge-
räumten Ermessens habe ich mich daher zu die-
ser Verfügung entschlossen.

Die Allgemeinverfügung richtet sich an alle Per-
sonen, die sich in dem bezeichneten Bereich
aufhalten und pyrotechnische Gegenstände im
Sinne dieser Verfügung mit sich führen bzw.
verwenden wollen.
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Das Verbot ist geeignet, um die beschriebenen
Gefahren abzuwehren.
Deutlich ist das an der gleichartigen Allgemein-
verfügung der letzten fünf Jahre zu erkennen,
auf Grund derer die Zahl der durch Verletzun-
gen von Feuerwerkskörpern behandelten Perso-
nen im Erste-Hilfe-Bereich auf Null gesunken
ist.
Ein geeignetes milderes Mittel zur Erreichung
dieses Zweckes besteht nicht:
Aufklärungsmaßnahmen gegenüber den Besu-
cherinnen und Besuchern sind nicht erfolgver-
sprechend, zumal nach den Erfahrungen der
Vorjahre ein nennenswerter Anteil seinen
Wohnsitz nicht in Düsseldorf hat und sich teil-
weise auch erst spontan zum Besuch der Stadt
entschließt. Für pyrotechnische Gegenstände
der Kategorie F2 sind die erforderlichen stan-
dardisierten und leicht verständlichen Informa-
tionen über die Sicherheitsabstände regelmäßig
Gegenstand der entsprechenden Bedienungs-
anleitungen. Diese werden von den Betroffenen
erst gar nicht zur Kenntnis genommen oder
bewusst missachtet.
Bei Personen, die sich nicht zugelassene Feuer-
werkskörper beschaffen, oder die Feuerwerks-
körper gegen Personen richten, ist aufgrund der
i.d.R. zumindest bedingt vorsätzlichen Bege-
hungsform anzunehmen, dass sie Gesundheits-
gefahren für sich und andere billigend in Kauf
nehmen.

Mittel des Strafrechts oder des Ordnungswid-
rigkeitenrechts sind nicht geeignet, die in der
konkreten Situation zu befürchtenden Gesund-
heitsschäden zu verhindern. Sie waren auch bis-
lang schon grundsätzlich möglich, haben aber
keine erkennbare Wirkung gehabt. Wesentliche
Ursache dafür ist der Umstand, dass eine kon-
krete Zuordnung einzelner Feuerwerkskörper zu
identifizierten Personen unter den Bedingungen
der Silvesternacht mit Dunkelheit und hohen
Personendichten weder für die Geschädigten
noch für sonstige Zeugen oder die Einsatzkräfte
möglich ist.

Die Verfügung richtet sich an alle Personen, die
den fraglichen Bereich zum Jahreswechsel mit
Feuerwerkskörpern betreten wollen und damit
auch an sog. Nichtstörer im Sinne des § 19 OBG,
etwa wenn diese Personen den Bereich unter
Mitführung von pyrotechnischen Gegenständen
der Kategorie F2 nur passieren wollen und/oder
für das Abbrennen ihrer zugelassenen Feuer-
werkskörper – abweichend von den o. a.
Annahmen – ausnahmsweise doch über eine
Fläche verfügen, auf der sie die bestimmungs-
gemäße Verwendung gewährleisten können.
Die Inanspruchnahme der Nichtstörer ist jedoch
gem. § 19 OBG zulässig. Die Maßnahme dient
der Abwehr der oben bezeichneten erheblichen
Gefahr, nämlich dem Schutz von Leben und
Gesundheit sowohl der Besucherinnen und
Besucher als auch der eingesetzten Kräfte von
Sicherheitsbehörden und Rettungsdiensten.
Diese Gefahr ist auch gegenwärtig, da mit ihrem
Eintritt bei ungehindertem Ablauf der Gescheh-
nisse in allernächster Zeit mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit zu rechnen ist.
Maßnahmen gegen Störer oder durch eigene
Maßnahmen der Ordnungsbehörde sind nicht
rechtzeitig möglich: Ist ein Feuerwerkskörper
erst einmal missbräuchlich gezündet, so ist es i.
d. R. zu spät für sichernde Maßnahmen zum
Schutz der oben genannten Rechtsgüter. Die
missbräuchliche Verwendung von Feuerwerks-

körpern erfolgte in früheren Jahren zudem im
Schutz der Dunkelheit und vielfach aus großen
Personengruppen heraus, so dass die entspre-
chenden Störer nicht rechtzeitig vor dem Scha-
denseintritt erkannt werden können.
Für die in Anspruch genommenen Personen
ergeben sich aus dem Mitführungs- und
Abbrennverbot keine eigene Gefährdung und
keine Verletzung höherwertiger Pflichten.

In zeitlicher und räumlicher Hinsicht ist die
Maßnahme auf das erforderliche Maß
beschränkt.

Der Zeitraum des Mitführungs- und Verwen-
dungsverbotes wurde aufgrund der polizei-
lichen Erfahrungen der vergangenen Jahre
bestimmt: Im Laufe der späteren Abendstunden
steigt die Zahl der Personen an, die sich im
Geltungsbereich des Verbotes auf öffentlichen
Flächen aufhalten und den Jahreswechsel auf
der Straße feiern möchten. Diese verbleiben
dort in großer Zahl bis etwa ein Uhr. Nachfol-
gend sinken die Besucherzahlen zwar erheblich,
es verbleiben aber immer noch viele Menschen
bis in die frühen Morgenstunden auf den Stra-
ßen und Plätzen – teilweise abhängig von der
Wetterlage. Diese Personen waren in vergange-
nen Jahren zu einem großen Anteil erheblich
alkoholisiert.
Mit einem Beginn des Verbotes erst um
20:00 Uhr wird es den Bewohnerinnen und
Bewohnern der fraglichen Bereiche zugleich
ermöglicht, Gäste zu empfangen und mit ihnen
auf privaten Flächen das mitgebrachte Feuer-
werk abzubrennen. Andererseits werden sie
auch nicht nennenswert darin eingeschränkt,
Silvesterfeiern außerhalb der Verbotszone zu
besuchen und dazu eigenes Feuerwerk mitzu-
bringen.
Ein früheres Ende des Verbotes kommt nicht in
Betracht, obwohl die Personenzahlen erfah-
rungsgemäß ab etwa ein Uhr sinken: Die ver-
bleibenden Personen sind aufgrund ihrer Alko-
holisierung wegen des damit abnehmenden
Reaktionsvermögens zum einen stärker gefähr-
det, zum anderen erhöht die alkoholbedingte
Enthemmung zugleich die Neigung zu einem
bestimmungswidrigen Gebrauch von Feuer-
werkskörpern.

Räumlich wurde der Geltungsbereich auf der
Grundlage der Berichte von Polizei und Feuer-
wehr bestimmt und im Hinblick auf die Erfah-
rungen des Vorjahres im Bereich des Unteren
Rheinwerfts übernommen. In dem umschriebe-
nen Bereich können bereits aufgrund der ört-
lichen Verhältnisse in schmalen Gassen die
sprengstoffrechtlichen Sicherheitsabstände
kaum oder gar nicht eingehalten werden. So
sind im fraglichen Bereich zahlreiche Straßen
und Gassen weniger als acht Meter breit.
Darüber hinaus ist dort in der Silvesternacht mit
Personenzahlen und –dichten zu rechnen, die
eine zulassungskonforme Verwendung von
Feuerwerkskörpern unmöglich machen. Letzte-
res gilt auch für die größeren Freiflächen inner-
halb des Bereiches wie etwa den Burgplatz, den
Marktplatz, die Rheinuferpromenade und das
Untere Rheinwerft und das Mannesmannufer
sowie Johannes-Rau-Platz, Apollo-Wiese und
die Bereiche unter und auf der Rheinkniebrücke.
Diese würden zwar flächenmäßig u. U. das
Abbrennen von Feuerwerkskörpern zulassen,
sie werden aber speziell zum Jahreswechsel
von einer solchen Vielzahl von Personen aufge-

sucht, dass pyrotechnische Gegenstände der
Kategorie F2 auch dort nicht ohne Gefahren für
Verwenderinnen und Verwender sowie Dritte
abgebrannt werden können. Angesichts der
hohen Personenzahlen kommt die Herausnahme
einzelner, zuletzt schwächer frequentierte
Flächen wie etwa des Marktplatzes aus dem
Geltungsbereich nicht in Betracht, weil Verdrän-
gungseffekte aus den umliegenden gesperrten
Bereichen sicher zu erwarten wären.

Das Verbot ist auch angemessen. Mit der Ver-
wendung pyrotechnischer Gegenstände unter
Missachtung der Sicherheitsabstände wird die
Grenze von der Belästigung zur Gefährdung von
Menschen im Einwirkungsbereich der Gegen-
stände überschritten. Sie ist deshalb bereits
unzulässig und stellt für die Adressaten keine
neue Belastung dar.
Die Verbringung und Verwendung nicht zuge-
lassener Feuerwerkskörper ist gem. § 5 Abs. 1
SprengG generell unzulässig, gleiches gilt für
den Umgang mit pyrotechnischen Gegenstän-
den höherer Kategorien ohne die jeweils vor-
geschriebene Erlaubnis.
Die zusätzliche Belastung durch diese Verfü-
gung besteht darin, dass bereits das Mitführen
an sich zugelassener Feuerwerkskörper in dem
fraglichen Bereich untersagt wird, sowie das
Abbrennen auf öffentlichen Flächen, die sich im
Einzelfall doch als geeignet im Sinne des
Sprengstoffrechts erweisen könnten. Der damit
verbundene Eingriff in die allgemeine Hand-
lungsfreiheit ist jedoch als gering zu bewerten.
Festzuhalten ist zunächst, dass die Maßnahme
auf Feuerwerkskörper der Kategorie F2
beschränkt ist, so dass die weniger problemati-
schen Feuerwerkskörper der Kategorie F1 ohne
weiteres mitgeführt und benutzt werden dürfen.
Der Umgang und insbesondere das Verwenden
von Feuerwerkskörpern der weiteren Katego-
rien sind nur besonders sachkundigen Personen
gestattet und damit grundsätzlich verboten.
Anhaltspunkte dafür, dass Verstöße durch
besonders berechtigte Personenkreise began-
gen würden, haben sich nicht ergeben.
Soweit Feuerwerkskörper von anderen Orten im
Stadtgebiet an andere Orte verbracht werden
sollen, sind dazu aufgrund der beschränkten
Größe und überwiegend nur für Fußgängerin-
nen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und
Radfahrer passierbaren Verbotszone ggf.
Umwege erforderlich, die fußläufig im Vergleich
zu einem direkten Durchqueren der Verbots-
zone nur unwesentlich länger sind.
Den Belangen der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Gebietes, die andernorts Feuerwerks-
körper gerade der Kategorie F2 zünden möch-
ten, wird durch die zeitliche Begrenzung Rech-
nung getragen, im Übrigen ist es ihnen zuzumu-
ten, pyrotechnische Gegenstände ggf. an geeig-
neten Orten außerhalb der Verbotszone zu ver-
wahren.
Personen, die über geeignete Abbrennflächen
auf Privatgrundstücken verfügen, steht es frei,
ihre Feuerwerkskörper schon vor Beginn des
Verbotszeitraumes dorthin zu verbringen und
dann dort zu verwenden.
Ob Flächen auf öffentlichen Verkehrsflächen
bei hinreichender Größe geeignete Abbrenn-
plätze für derartige Feuerwerkskörper sein kön-
nen, kann hier offenbleiben: Sollten einzelne
Feiernde derartige Flächen tatsächlich gezielt
und planmäßig aufsuchen wollen, dann ist auf-
grund des bestehenden Gemeingebrauchs
höchst ungewiss, ob gerade sie diese Flächen
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zum gewünschten Zeitpunkt überhaupt nutzen
können. Sie müssen also ohnehin damit rech-
nen, dass es ihnen nicht möglich sein könnte,
das Feuerwerk innerhalb des fraglichen Berei-
ches abbrennen zu können.
Mittelbar könnte das Verbot auch Verkaufs-
stellen von Feuerwerkskörpern im Geltungs-
bereich beeinträchtigen, da potentielle Kundin-
nen und Kunden etwa nach 20:00 Uhr gekaufte
Feuerwerkskörper nicht mehr aus dem
Geltungsbereich hinaus verbringen können. Im
Geltungsbereich ansässige Betriebe, konnten
sich durch die gängige Praxis der letzten Jahre
bereits auf die geltende Rechtsgrundlage – ein-
schließlich dieses Verbots – einstellen, gleiches
gilt für mögliche neu ansässige Betriebe. Eine
weitergehende Erhaltung möglicher Verkauf-
schancen ist angesichts der gefährdeten
Rechtsgüter nicht geboten.

Mitführ- und Abbrennverbot fur Feuerwerkskörper der Kategorie F2 in der Düsseldorfer Altstadt an Silvester 2023 / 24

Zur Anordnung der sofortigen Vollziehung

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung mei-
ner Verfügung ist gemäß § 80 Absatz 2 Num-
mer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung im
öffentlichen Interesse geboten. Ein gegen diese
Verfügung eingelegter Rechtsbehelf entfaltet
somit keine aufschiebende Wirkung.
Angesichts der Gefährdung der Rechtsgüter
Leben und Gesundheit kann der Ausgang eines
etwaigen verwaltungsgerichtlichen Verfahrens
nicht abgewartet werden. Das private Interesse
am Abbrennen von Feuerwerk im öffentlichen
Bereich sowie am Transport von Feuerwerks-
körpern in dem gesperrten Bereich muss dabei
zurückstehen.
Das Interesse des Einzelnen an einer aufschie-
benden Wirkung eines Rechtsbehelfs ist in
dieser Situation geringer zu gewichten.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe Klage
erhoben werden. Die Klage ist bei dem Ver-
waltungsgericht Düsseldorf (Bastionstraße 39,
40213 Düsseldorf) zu erheben.

Die vorstehende Allgemeinverfügung wird
hiermit bekannt gemacht.

Düsseldorf, 2.November 2023

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Britta Zur
Beigeordnete
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Verzicht auf die Ausübung des Vorkaufs-
rechts gemäß § 31 Absatz 1 Satz 1 des nord-
rhein-westfälischen Denkmalschutzgesetzes
(Denkmalschutzgesetz – DSchG NRW) für
– Rechte nach dem Gesetz über das

Wohnungseigentum und das Dauer-
wohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz
– WEG),

– Erbbaurechte und die
– Veräußerung von Bruchteilseigentum,

soweit nicht das vollständige Grund-
stück Gegenstand der Veräußerung ist.

Auf der Grundlage des § 31 des DSchG NRW,
in Kraft getreten am 01.06.2022, GV. NRW.
S. 662, in Verbindung mit § 35 Satz 2 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (VwVfG NRW) erlässt der
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt
Düsseldorf folgende

Allgemeinverfügung

zum Verzicht auf die Ausübung des Vorkaufs-
rechts gemäß § 31 Absatz 1 Satz 1 des DSchG
NRW für
– Rechte nach dem WEG,
– Erbbaurechte und die
– Veräußerung von Bruchteilseigentum,

soweit nicht das vollständige Grundstück
Gegenstand der Veräußerung ist:

1. Gegenstand der Allgemeinverfügung

Die Landeshauptstadt Düsseldorf verzichtet bis
auf Widerruf auf die Ausübung des Vorkaufs-
rechts gemäß § 31 Absatz 1 Satz 1 DSchG NRW
für
– Rechte nach dem WEG,
– Erbbaurechte und die
– Veräußerung von Bruchteilseigentum,

soweit nicht das vollständige Grundstück
Gegenstand der Veräußerung ist.

Der Verzicht erstreckt sich auf Kaufverträge, die
seit dem 01.06.2022 beurkundet wurden.

2. Begründung

Mit dem Inkrafttreten des DSchG NRW am
01.06.2022 wurde das Vorkaufsrecht im Denk-
malschutzrecht eingeführt (§ 31 Absatz 1 Satz 1
DSchG NRW).

Demnach steht der Landeshauptstadt Düssel-
dorf beim Verkauf von Grundstücken im Düssel-
dorfer Stadtgebiet, auf oder in denen sich ein-
getragene Denkmäler oder ortsfeste Boden-
denkmäler befinden, ein Vorkaufsrecht zu. Es
darf nur ausgeübt werden, wenn dadurch die
dauernde Erhaltung des Denkmals ermöglicht
werden soll (§ 31 Absatz 1 Satz 2 DSchG NRW).

Die nachfolgende Bekanntmachung ist am 18. November 2023 durch Bereitstellung auf der
städtischen Internetseite unter https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c169057
öffentlich bekannt gemacht worden. Sie wird hier gem. § 9 der Hauptsatzung nachrichtlich
wiedergegeben.

Allgemeinverfügung

Die Landeshauptstadt Düsseldorf hat die recht-
lichen und die sich an einem praxistauglichen
Vollzug orientierenden Möglichkeiten zur Aus-
übung des Vorkaufsrechts umfassend geprüft.
Hierbei hat sich gezeigt, dass derzeit keine Not-
wendigkeit besteht, das Vorkaufsrecht für
– Rechte nach dem WEG,
– Erbbaurechte und die
– Veräußerung von Bruchteilseigentum,

soweit nicht das vollständige Grundstück
Gegenstand der Veräußerung ist,

auszuüben.

Die Nichtausübung vermeidet unnötige Arbeits-
belastungen für Notarinnen und Notare sowie
der mit dem Vorkaufsrecht befassten städti-
schen Ämter und Institute.

Die Allgemeinverfügung ersetzt die städtische
Vorkaufsrechtsverzichtserklärung, soweit Rech-
te nach dem WEG, Erbbaurechte oder die Ver-
äußerung von Bruchteilseigentum, soweit nicht
das vollständige Grundstück Gegenstand der
Veräußerung ist, betroffen sind/ist.

3. Bekanntmachung

Diese Verfügung wird gemäß § 41 Absatz 3 und
4 VwVfG NRW öffentlich bekannt gemacht und
gilt mit dem auf die Bekanntmachung folgenden
Tag als bekannt gegeben.

4. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Klage erhoben werden. Die Klage ist bei dem
Verwaltungsgericht Düsseldorf
(Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf)
zu erheben.

Düsseldorf, 13. November 2023

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Cornelia Zuschke
Beigeordnete für Planen, Bauen,
Wohnen und Grundstückswesen
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Jahresabschluss 2022 der IDR Bahn GmbH & Co. KG
Die Gesellschafterversammlung der IDR Bahn GmbH & Co. KG hat den am 12. September 2023 festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2022
zur Kenntnis genommen und beschlossen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164,
zur Einsichtnahme aus.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der
IDR Bahn GmbH & Co. KG – bestehend aus
der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir
den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
– entspricht der beigefügte Jahresabschluss

in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für für Personenhandelsgesellschaf-
ten i.S.d. § 264a HGB geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens- und Finanzlage der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.
Januar bis zum 31. Dezember 2022 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von

uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter für den Jahresabschluss
und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Personenhandelsgesell-
schaften i.S.d. § 264a HGB geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die
internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung
mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßi-
ger Buchführung als notwendig bestimmt
haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesent-
lichen falschen Darstellungen aufgrund von
dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der
Rechnungslegung und Vermögensschädigun-
gen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lage-
berichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vor-
schriften zu ermöglichen, und um ausreichende
geeignete Nachweise für die Aussagen im
Lagebericht erbringen zu können.

Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses
der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irr-
tümern resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus:
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken

wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund
von dolosen Handlungen oder Irrtümern,
planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resul-
tierende wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, da dolose Handlungen
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten
können;

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben;
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– beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben;

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-

heiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann;

– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jah-
resabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt;

– beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage des Unter-
nehmens;

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebe-
richt durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir
dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsori-
entierten Angaben sowie zu den zugrunde
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es
besteht ein erhebliches unvermeidbares
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im
internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 20. September 2023

IDR Bahn GmbH & Co. KG

Der Geschäftsführer
Joachim Kochsiek

Der Jahresabschluss und der Lagebericht
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164,
zur Einsichtnahme aus.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der
IDR Bahn Verwaltungsgesellschaft mbH –
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember
2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber
hinaus haben wir den Lagebericht für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
– entspricht der beigefügte Jahresabschluss

in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzla-
ge der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2022 und

Jahresabschluss 2022 der IDR Bahn Verwaltungsgesellschaft mbH
Die Gesellschafterversammlung der IDR Bahn Verwaltungsgesellschaft mbH hat den am 12. September 2023 festgestellten Jahresabschluss
zum 31.12.2022 zur Kenntnis genommen und beschlossen.

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von

uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter für den Jahresabschluss
und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen
der Rechnungslegung und Vermögensschädi-
gungen) oder Irrtümern ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lage-
berichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vor-
schriften zu ermöglichen, und um ausreichende
geeignete Nachweise für die Aussagen im
Lagebericht erbringen zu können.

Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses
der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irr-
tümern resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus:
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken

wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund
von dolosen Handlungen oder Irrtümern,
planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resul-
tierende wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, da dolose Handlungen
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten
können;

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben;

– beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben;

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnachwei-
se, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann;

– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jah-
resabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt;

– beurteilen wir den Einklang des Lagebe-
richts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage des Unterneh-
mens;

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen
wir dabei insbesondere die den zukunftsori-
entierten Angaben von den gesetzlichen
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsori-
entierten Angaben sowie zu den zugrunde
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es
besteht ein erhebliches unvermeidbares
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im
internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 20. September 2023

IDR Bahn Verwaltungsgesellschaft mbH

Der Geschäftsführer
Joachim Kochsiek.
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Jahresabschluss 2022 der Hafen Düsseldorf-Reisholz
Entwicklungsgesellschaft mbH
Die Gesellschafterversammlung der Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH hat den Jahresabschluss zum 31.12.2022
am 23. August 2023 festgestellt.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164,
zur Einsichtnahme aus.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der
Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungs-
gesellschaft mbH – bestehend aus der Bilanz
zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden –
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lage-
bericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
– entspricht der beigefügte Jahresabschluss

in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzla-
ge der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember
2022 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von

uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter und des Aufsichtsrats für den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen
der Rechnungslegung und Vermögensschädi-
gungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu
ermöglichen, und um ausreichende geeignete
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht
erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Über-
wachung des Rechnungslegungsprozesses der
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus:
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken

wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund
von dolosen Handlungen oder Irrtümern,
planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resul-
tierende wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, da dolose Handlungen kol-
lusives Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen;

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben;
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Jahresabschluss 2022 der Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz
Aktiengesellschaft
Die Hauptversammlung der Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft hat den am 30.08.2023 festgestellten Jahresabschluss
zum 31.12.2022 zur Kenntnis genommen.

– beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben;

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnachwei-
se, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachwei-

se. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann;

– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jah-
resabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt;

– beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage des Unter-
nehmens;

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebe-
richt durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir
dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsori-
entierten Angaben sowie zu den zugrunde
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es
besteht ein erhebliches unvermeidbares
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im
internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 20. September 2023

Hafen Düsseldorf-Reisholz
Entwicklungsgesellschaft mbH

Die Geschäftsführer
Ekkehard Vinçon
Alexander Voigt

Der Jahresabschluss und der Lagebericht
liegen im Verwaltungsgebäude Düsseldorf-
Reisholz, Henkelstraße 164,
zur Einsichtnahme aus.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der
Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz
Aktiengesellschaft – bestehend aus der Bilanz
zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden –
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lage-
bericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
– entspricht der beigefügte Jahresabschluss

in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember
2022 sowie ihrer Ertragslage für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2022 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von

dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter und des Aufsichtsrats für den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von
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wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen
der Rechnungslegung und Vermögensschädi-
gungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu
ermöglichen, und um ausreichende geeignete
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht
erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Über-
wachung des Rechnungslegungsprozesses der
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irr-

tümern resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus:
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken

wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund
von dolosen Handlungen oder Irrtümern,
planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resul-
tierende wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, da dolose Handlungen kol-
lusives Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen;

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben;

– beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben;

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese An-
gaben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann;

– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jah-
resabschluss die zugrunde liegenden

Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt;

– beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage des Unter-
nehmens;

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen
wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse
wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im
internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 20. September 2023

Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz
Aktiengesellschaft

der Vorstand
Manfred Kornfeld
Dipl.-Ing. Ekkehard Vinçon
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Der Jahresabschluss und der Lagebericht
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164,
zur Einsichtnahme aus.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der
IDR Immobilien GmbH – bestehend aus der
Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir
den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
– entspricht der beigefügte Jahresabschluss

in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember
2022 sowie ihrer Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2022 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verant-
wortung nach diesen Vorschriften und Grund-
sätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ unseres Bestä-
tigungsvermerks weitergehend beschrieben.
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in
Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften
und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass
die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus-

Jahresabschluss 2022 der IDR Immobilien GmbH
Die Gesellschafterversammlung der IDR Immobilien GmbH hat den Jahresabschluss zum 31.12.2022 am 12. September 2023 festgestellt.

reichend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter und des Aufsichtsrats für den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen
der Rechnungslegung und Vermögensschädi-
gungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vor-
schriften zu ermöglichen, und um ausreichende
geeignete Nachweise für die Aussagen im
Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Über-
wachung des Rechnungslegungsprozesses der
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irr-
tümern resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus:
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken

wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund
von dolosen Handlungen oder Irrtümern,
planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resul-
tierende wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, da dolose Handlungen
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen;

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben;
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– beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben;

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese An-
gaben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-

heiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann;

– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jah-
resabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt;

– beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage des Unter-
nehmens;

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebe-
richt durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir
dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsori-
entierten Angaben sowie zu den zugrunde
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es
besteht ein erhebliches unvermeidbares
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im
internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, den 20. September 2023

IDR Immobilien GmbH

Die Geschäftsführer
Manfred Kornfeld
Ekkehard Vinçon

Der Jahresabschluss und der Lagebericht
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164,
zur Einsichtnahme aus.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der
IDR Nord Eins GmbH & Co. KG – bestehend
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir
den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
– entspricht der beigefügte Jahresabschluss

in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember
2022 sowie ihrer Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2022 und

Jahresabschluss 2022 der IDR Nord Eins GmbH & Co. KG
Die Gesellschafterversammlung der IDR Nord Eins GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31.12.2022 am 12. September 2023 festgestellt.

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend

und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter und des Aufsichtsrats für den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen
der Rechnungslegung und Vermögens-
schädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung
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der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu
ermöglichen, und um ausreichende geeignete
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht
erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Über-
wachung des Rechnungslegungsprozesses der
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irr-
tümern resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt

die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus:
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken

wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund
von dolosen Handlungen oder Irrtümern,
planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resul-
tierende wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, da dolose Handlungen
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen;

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben;

– beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben;

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese An-
gaben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann;

– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jah-
resabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt;

– beurteilen wir den Einklang des Lagebe-
richts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage des Unterneh-
mens;

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebe-
richt durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir
dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrun-
de liegenden Annahmen geben wir nicht ab.
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im
internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 20. September 2023

IDR Nord Eins GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführer
Manfred Kornfeld
Ekkehard Vinçon
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Jahresabschluss 2022 der IDR Nord Zwei GmbH & Co. KG
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Der Jahresabschluss und der Lagebericht
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164,
zur Einsichtnahme aus.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der
IDR Nord Zwei GmbH & Co. KG – bestehend
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir
den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
– entspricht der beigefügte Jahresabschluss

in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember
2022 sowie ihrer Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2022 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter und des Aufsichtsrats für den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen
der Rechnungslegung und Vermögensschädi-
gungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lage-
berichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vor-
schriften zu ermöglichen, und um ausreichende
geeignete Nachweise für die Aussagen im
Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Über-
wachung des Rechnungslegungsprozesses der
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen oder

Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel-
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-
nen aus dolosen Handlungen oder Irrtümern
resultieren und werden als wesentlich angese-
hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus:
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken

wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund
von dolosen Handlungen oder Irrtümern,
planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resul-
tierende wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, da dolose Handlungen
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen;

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben;

– beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben;

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der
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Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann;

– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jah-
resabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-

stellt, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt;

– beurteilen wir den Einklang des Lagebe-
richts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage des Unterneh-
mens;

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebe-
richt durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir
dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrun-
de liegenden Annahmen geben wir nicht ab.
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im
internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 20. September 2023

IDR Nord Zwei GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführer
Manfred Kornfeld
Ekkehard Vinçon

Der Jahresabschluss und der Lagebericht
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164,
zur Einsichtnahme aus.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der
IDR Nord Drei GmbH & Co. KG – bestehend
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir
den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
– entspricht der beigefügte Jahresabschluss

in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember
2022 sowie ihrer Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2022 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verant-
wortung nach diesen Vorschriften und Grund-
sätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ unseres Bestä-
tigungsvermerks weitergehend beschrieben.
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in
Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften
und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass

die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss
und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter und des Aufsichtsrats für den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen
der Rechnungslegung und Vermögensschädi-
gungen) oder Irrtümern ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vor-
schriften zu ermöglichen, und um ausreichende
geeignete Nachweise für die Aussagen im
Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Über-
wachung des Rechnungslegungsprozesses der
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irr-
tümern resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus:
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken

wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund
von dolosen Handlungen oder Irrtümern,
planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resul-
tierende wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, da dolose Handlungen
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen;

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben;

– beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben;

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese An-
gaben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann;

– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der
Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt;

– beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage des Unter-
nehmens;

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebe-
richt durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir
dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrun-
de liegenden Annahmen geben wir nicht ab.
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im
internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 20. September 2023

IDR Nord Drei GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführer
Manfred Kornfeld
Ekkehard Vinçon
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Jahresabschluss 2022 der IDR Schloss Eller GmbH & Co. KG
Die Gesellschafterversammlung der IDR Schloss Eller GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31.12.2022 am 12. September 2023 festgestellt.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164,
zur Einsichtnahme aus.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der
IDR Schloss Eller GmbH & Co. KG – beste-
hend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022
und der Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber
hinaus haben wir den Lagebericht für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
– entspricht der beigefügte Jahresabschluss

in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember
2022 sowie ihrer Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2022 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verant-
wortung nach diesen Vorschriften und Grund-
sätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts“ unseres
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-
ben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen han-
delsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschrif-
ten und haben unsere sonstigen deutschen
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung,
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise

ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter und des Aufsichtsrats für den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen
der Rechnungslegung und Vermögensschädi-
gungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vor-
schriften zu ermöglichen, und um ausreichende
geeignete Nachweise für die Aussagen im
Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Über-
wachung des Rechnungslegungsprozesses der
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irrtü-
mern resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus:
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken

wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund
von dolosen Handlungen oder Irrtümern,
planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resul-
tierende wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, da dolose Handlungen
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen;

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben;
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– beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben;

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese An-
gaben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann;

– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jah-
resabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt;

– beurteilen wir den Einklang des Lagebe-
richts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage des Unterneh-
mens;

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen
wir dabei insbesondere die den zukunftsori-
entierten Angaben von den gesetzlichen
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir
nicht ab.
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im
internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, den 20. September 2023

IDR Schloss Eller GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführer
Manfred Kornfeld
Ekkehard Vinçon

Der Jahresabschluss und der Lagebericht
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164,
zur Einsichtnahme aus.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der
IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Eins
GmbH & Co. KG – bestehend aus der Bilanz
zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden –
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lage-
bericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
– entspricht der beigefügte Jahresabschluss

in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden

Jahresabschluss 2022 der IDR Sonstige Gewerbeimmobilien
Eins GmbH & Co. KG
Die Gesellschafterversammlung der IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Eins GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31.12.2022
am 12. September 2023 festgestellt.

handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember
2022 sowie ihrer Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2022 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verant-
wortung nach diesen Vorschriften und Grund-
sätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts“ unseres Bestä-
tigungsvermerks weitergehend beschrieben.
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in
Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften
und haben unsere sonstigen deutschen Berufs-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass
die von uns erlangten Prüfungsnachweise aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss
und zum Lagebericht zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter und des Aufsichtsrats für den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen
der Rechnungslegung und Vermögensschädi-
gungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lage-
berichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vor-
schriften zu ermöglichen, und um ausreichende
geeignete Nachweise für die Aussagen im
Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Über-
wachung des Rechnungslegungsprozesses der
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irr-
tümern resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus:
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken

wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund
von dolosen Handlungen oder Irrtümern,
planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resul-
tierende wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, da dolose Handlungen
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten
können;

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben;

– beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben;

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann;

– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jah-
resabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt;

– beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage des Unter-
nehmens;

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen
wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse
wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im
internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 20. September 2023

IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Eins
GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführer
Manfred Kornfeld
Ekkehard Vinçon
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Der Jahresabschluss und der Lagebericht
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164,
zur Einsichtnahme aus.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der
IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Zwei
GmbH & Co. KG – bestehend aus der Bilanz
zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden –
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lage-
bericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
– entspricht der beigefügte Jahresabschluss

in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember
2022 sowie ihrer Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2022 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen

erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter und des Aufsichtsrats für den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen
der Rechnungslegung und Vermögensschädi-
gungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lage-
berichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vor-
schriften zu ermöglichen, und um ausreichende
geeignete Nachweise für die Aussagen im
Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Über-
wachung des Rechnungslegungsprozesses der
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irr-
tümern resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus:
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken

wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund
von dolosen Handlungen oder Irrtümern,
planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resul-
tierende wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, da dolose Handlungen
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen;

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
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Jahresabschluss 2022 der IDR Sonstige Gewerbeimmobilien
Drei GmbH & Co. KG
Die Gesellschafterversammlung der IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Drei GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31.12.2022
am 12. September 2023 festgestellt.

benen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben;

– beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben;

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese An-
gaben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestäti-

gungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann;

– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jah-
resabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt;

– beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage des Unterneh-
mens;

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen
wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrun-
de liegenden Annahmen geben wir nicht ab.
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im
internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 12. September 2023

IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Zwei
GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführer
Manfred Kornfeld
Ekkehard Vinçon

Der Jahresabschluss und der Lagebericht
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164,
zur Einsichtnahme aus.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der
IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Drei
GmbH & Co. KG – bestehend aus der Bilanz
zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden –
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lage-
bericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
– entspricht der beigefügte Jahresabschluss

in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember
2022 sowie ihrer Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2022 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Übereinstim-
mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verant-
wortung nach diesen Vorschriften und Grund-
sätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-

abschlusses und des Lageberichts“ unseres
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-
ben. Wir sind von dem Unternehmen unabhän-
gig in Übereinstimmung mit den deutschen han-
delsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschrif-
ten und haben unsere sonstigen deutschen
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung,
dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise
ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
und des Aufsichtsrats für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
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für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen
der Rechnungslegung und Vermögensschädi-
gungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu
ermöglichen, und um ausreichende geeignete
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht
erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses
der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-

sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irr-
tümern resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus:
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken

wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund
von dolosen Handlungen oder Irrtümern,
planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resul-
tierende wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, da dolose Handlungen
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten
können;

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben;

– beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben;

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann;

– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jah-
resabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt;

– beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage des Unter-
nehmens;

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen
wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrun-
de liegenden Annahmen geben wir nicht ab.
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im
internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 12. September 2023

IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Drei
GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführer
Manfred Kornfeld
Ekkehard Vinçon
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Jahresabschluss 2022 der IDR Sonstige Gewerbeimmobilien
Vier GmbH & Co. KG
Die Gesellschafterversammlung der IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Vier GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31.12.2022
am 12. September 2023 festgestellt.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164,
zur Einsichtnahme aus.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der
IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Vier
GmbH & Co. KG – bestehend aus der Bilanz
zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden –
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lage-
bericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
– entspricht der beigefügte Jahresabschluss

in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember
2022 sowie ihrer Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2022 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen

erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter und des Aufsichtsrats für den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen
der Rechnungslegung und Vermögensschädi-
gungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu
ermöglichen, und um ausreichende geeignete
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht
erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Über-
wachung des Rechnungslegungsprozesses der
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irr-
tümern resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus:
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken

wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund
von dolosen Handlungen oder Irrtümern,
planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resul-
tierende wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, da dolose Handlungen
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten
können;

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
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kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben;

– beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben;

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestäti-

gungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann;

– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jah-
resabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt;

– beurteilen wir den Einklang des Lagebe-
richts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage des Unter-
nehmens;

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen
wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrun-
de liegenden Annahmen geben wir nicht ab.
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im
internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 20. September 2023

IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Vier
GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführer
Manfred Kornfeld
Ekkehard Vinçon

Der Jahresabschluss und der Lagebericht
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164,
zur Einsichtnahme aus.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der
IDR Süd Eins GmbH & Co. KG – bestehend
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir
den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
– entspricht der beigefügte Jahresabschluss

in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein

Jahresabschluss 2022 der IDR Süd Eins GmbH & Co. KG
Die Gesellschafterversammlung der IDR Süd Eins GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31.12.2022 am 12. September 2023 festgestellt.

den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember
2022 sowie ihrer Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2022 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter und des Aufsichtsrats für den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen
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wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen
der Rechnungslegung und Vermögensschädi-
gungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu
ermöglichen, und um ausreichende geeignete
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht
erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Über-
wachung des Rechnungslegungsprozesses der
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irr-
tümern resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus:
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken

wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund
von dolosen Handlungen oder Irrtümern,
planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resul-
tierende wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, da dolose Handlungen
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen;

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben;

– beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben;

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestäti-

gungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann;

– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jah-
resabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt;

– beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage des Unter-
nehmens;

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen
wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zu-
grunde liegenden Annahmen geben wir
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver-
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse
wesentlich von den zukunftsorientierten
Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im
internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 20. September 2023

IDR Süd Eins GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführer
Manfred Kornfeld
Ekkehard Vinçon
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Jahresabschluss 2022 der IDR Süd Zwei GmbH & Co. KG
Die Gesellschafterversammlung der IDR Süd Zwei GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31.12.2022 am 12. September 2023 festgestellt.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164,
zur Einsichtnahme aus.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der
IDR Süd Zwei GmbH & Co. KG – bestehend
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der
Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezem-
ber 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungs-
methoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir
den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
– entspricht der beigefügte Jahresabschluss

in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember
2022 sowie ihrer Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2022 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von

uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter und des Aufsichtsrats für den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen
der Rechnungslegung und Vermögensschädi-
gungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lage-
berichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vor-
schriften zu ermöglichen, und um ausreichende
geeignete Nachweise für die Aussagen im
Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Über-
wachung des Rechnungslegungsprozesses der
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel-
lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen kön-
nen aus dolosen Handlungen oder Irrtümern
resultieren und werden als wesentlich angese-
hen, wenn vernünftigerweise erwartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und
Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus:
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken

wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund
von dolosen Handlungen oder Irrtümern,
planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resul-
tierende wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, da dolose Handlungen
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen;

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben;
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Jahresabschluss 2022 der Bünger Bau- und Projektmanagement GmbH
Die Gesellschafterversammlung der Bünger Bau- und Projektmanagement GmbH hat den Jahresabschluss zum 31.12.2022
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– beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben;

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnachwei-
se, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundla-
ge der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachwei-
se. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-

heiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann;

– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jah-
resabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt;

– beurteilen wir den Einklang des Lagebe-
richts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage des Unter-
nehmens;

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebe-
richt durch. Auf Basis ausreichender geeig-
neter Prüfungsnachweise vollziehen wir
dabei insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrun-
de liegenden Annahmen geben wir nicht ab.
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im
internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 20. September 2023

IDR Süd Zwei GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführer
Manfred Kornfeld
Ekkehard Vinçon

Der Jahresabschluss und der Lagebericht
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164,
zur Einsichtnahme aus.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der
Bünger Bau- und Projektmanagement GmbH
– bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember
2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31.
Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hin-
aus haben wir den Lagebericht für das
Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
– entspricht der beigefügte Jahresabschluss

in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember
2022 sowie ihrer Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2022 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von

uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter und des Aufsichtsrats für den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig
bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen
der Rechnungslegung und Vermögensschädi-
gungen) oder Irrtümern ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lage-
berichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-
abschluss in Einklang steht, den deutschen
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetz-
lichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-
rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vor-
schriften zu ermöglichen, und um ausreichende
geeignete Nachweise für die Aussagen im
Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Über-
wachung des Rechnungslegungsprozesses der
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irr-
tümern resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus:
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken

wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund
von dolosen Handlungen oder Irrtümern,
planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resul-
tierende wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, da dolose Handlungen
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen;

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben;

– beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben;

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann;

– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jah-
resabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt;

– beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage des Unter-
nehmens;

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen
wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von den gesetzlichen
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrun-
de liegenden Annahmen geben wir nicht ab.
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im
internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 20. September 2023

Bünger Bau- und Projektmanagement GmbH

Die Geschäftsführer
Manfred Kornfeld
Ekkehard Vinçon
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Der Jahresabschluss und der Lagebericht
liegen im Verwaltungsgebäude der IDR AG
Düsseldorf-Reisholz, Henkelstraße 164,
zur Einsichtnahme aus.

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der
IPM Immobilien Projekt Management
Düsseldorf GmbH – bestehend aus der Bilanz
zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie
dem Anhang, einschließlich der Darstellung der
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden –
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lage-
bericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
zum 31. Dezember 2022 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
– entspricht der beigefügte Jahresabschluss

in allen wesentlichen Belangen den deut-
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden
handelsrechtlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember
2022 sowie ihrer Ertragslage für das
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2022 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen
gesetzlichen Vorschriften und stellt die
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir,
dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlus-
ses und des Lageberichts in Übereinstimmung
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist
im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir sind von
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen

Jahresabschluss 2022 der IPM Immobilien
Projekt Management Düsseldorf GmbH
Die Gesellschafterversammlung der IPM Immobilien Projekt Management Düsseldorf GmbH hat den Jahresabschluss zum 31.12.2022
am 22.08.2023 festgestellt.

erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen
Vertreter und des Aufsichtsrats für den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich
für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür,
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahres-
abschlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen falschen Darstellungen aufgrund von
dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der
Rechnungslegung und Vermögensschädigun-
gen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind
die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sach-
verhalte in Zusammenhang mit der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig,
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver-
antwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lagebe-
richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von
der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in
allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-
schluss in Einklang steht, den deutschen gesetz-
lichen Vorschriften entspricht und die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Vorkehrungen und
Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-
berichts in Übereinstimmung mit den anzuwen-
denden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu
ermöglichen, und um aureichende geeignete
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht
erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses
der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers
für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit
darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen
Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an
Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun-
gen können aus dolosen Handlungen oder Irr-
tümern resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes
Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus:
– identifizieren und beurteilen wir die Risiken

wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss und im Lagebericht aufgrund
von dolosen Handlungen oder Irrtümern,
planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das
Risiko, dass aus dolosen Handlungen resul-
tierende wesentliche falsche Darstellungen
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das
Risiko, dass aus Irrtümern resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht auf-
gedeckt werden, da dolose Handlungen
kollusives Zusammenwirken, Fälschungen,
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-
rende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen;

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für
die Prüfung des Jahresabschlusses relevan-
ten internen Kontrollsystem und den für die
Prüfung des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-
handlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch
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nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur
Wirksamkeit dieser Systeme der Gesell-
schaft abzugeben;

– beurteilen wir die Angemessenheit der von
den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und
damit zusammenhängenden Angaben;

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die
Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der
Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht auf-
merksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestäti-

gungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben-
heiten können jedoch dazu führen, dass die
Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit
nicht mehr fortführen kann;

– beurteilen wir Darstellung, Aufbau und
Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jah-
resabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so dar-
stellt, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Gesellschaft vermittelt;

– beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm
vermittelte Bild von der Lage des Unterneh-
mens;

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von
den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lage-
bericht durch. Auf Basis ausreichender
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen
wir dabei insbesondere die den zukunftsori-
entierten Angaben von den gesetzlichen
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen
Annahmen nach und beurteilen die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-

Bekanntmachung
des Zweckverband
Erholungsgebiet
Unterbacher See
Am Dienstag, den 21. November 2023
um 15:00 Uhr findet die Sitzung der Verbands-
versammlung im Schulungsraum der Segel-
schule am Unterbacher See (Erdgeschoss),
Kleiner Torfbruch 31, 40627 Düsseldorf statt.

Die Veröffentlichung der Tagesordnung erfolgt
im Amtsblatt Nr. 46 der Bezirksregierung
Düsseldorf am 16.11.2023.

gez. Ratsfrau Dagmar von Dahlen
Vorsitzende der Verbandsversammlung

Einziehung von Straßen
Der Stichweg an der Graf-Engelbert-Straße
(Gemarkung Angermund, Flur 11, Flurstücke
213, 291) ist heute dem öffentlichen Verkehr
gewidmet.

Bedingt durch die vorgesehene Veräußerung
von Flächen aus dem oben genannten Flurstück
stehen diese Flächen zukünftig nicht mehr der
Öffentlichkeit zur Verfügung. Demnach werden
die zur Veräußerung vorgesehenen Flächen ein-
gezogen.

Die Absicht der Einziehung wurde gem. § 7 Abs.
4 des Straßen- und Wegegesetzes NW vom
28.11.1961 (GV NW S. 305) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV NW
S. 1028) im Düsseldorfer Amtsblatt Nr. 22 vom
04.06.2016 bekannt gemacht.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht
Düsseldorf (Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf
erhoben werden.

Der Oberbürgermeister
Amt für Verkehrsmanagement“

ständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-
orientierten Angaben sowie zu den zugrun-
de liegenden Annahmen geben wir nicht ab.
Es besteht ein erhebliches unvermeidbares
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung
Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im
internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 20. September 2023

IPM Immobilien Projekt Management
Düsseldorf GmbH

Die Geschäftsführer
Manfred Kornfeld
Michael Köhler
Dr.-Ing. Heinrich Labbert
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Die nachfolgende Bekanntmachung ist am 18. November 2023 auch durch Bereitstellung auf der städtischen Internetseite unter
https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c169112 öffentlich bekannt gemacht worden. Sie wird hier gem. § 9 der Hauptsatzung
bekannt gemacht.

Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen und Öffentlichkeitsbeteiligung

1. Der Ausschuss für Planung und Stadtent-
wicklung hat in seiner Sitzung am
02. November 2022 für ein Gebiet etwa

südöstlich der Werdener Straße (Bundes-
straße 8), südlich der Erkrather Straße,
nordwestlich der Wohnbebauung an der
Kiefernstraße und nördlich der Fichten-
straße

– maßgebend ist die Festsetzung des
räumlichen Geltungsbereiches gemäss
§ 9 Absatz 7 BauGB im Plan Nr. 02/018
– Werdener Straße / Erkrather Straße
(ehem. B8-Center),

die Aufstellung eines Bebauungsplanes
gemäss § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch
(BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. November 2017 (BGBl.
I S. 3634) beschlossen, der vorrangig
folgende Planungsziele zur Grundlage
haben soll:

– Schaffung eines lebendigen und ur-
banen Quartiers durch die Sicherung
von Wohn- und Gewerbeflächen,
Gastronomie und Kultur, Grün- und
Freiflächen

– Innovatives Mobilitätskonzept
– Klimaschutz- und Anpassungskonzept
– Öffnung, Vernetzung und Einbindung

des Plangebietes in den umgebenden
Stadtraum

– Qualitätsvolle Freiräume
– Immissionsschutztechtliche Aspekte

2. Für ein Gebiet etwa südöstlich der Wer-
dener Straße (Bundesstraße 8), südlich der
Erkrather Straße, nördlich der Kiefernstraße
sowie nordwestlich der Wohnbebauung an
der Kiefernstraße und nördlich der Fichten-
straße, ist die Aufstellung des vorgenannten
Bebauungsplanes und die 209. Änderung
des Flächennutzungsplanes vorgesehen.

Die allgemeinen Ziele und Zwecke der
Planungen sollen

am: 30. November 2023,
Beginn: 18 Uhr

in der Freizeiteinrichtung Icklack,
Höherweg 12

im Rahmen einer Anhörung der Öffentlichkeit
vorgestellt und erörtert werden.
Hierzu sind alle an diesen Planungen Interessier-
ten – dazu gehören auch Kinder und Jugend-
liche – herzlich eingeladen.

Die Freizeiteinrichtung Icklack ist durch folgen-
de öffentliche Verkehrsmittel erreichbar:
Stadtbahnlinie U75 – Haltestelle „Kettwiger
Straße", Straßenbahnlinie 706, und Buslinien
738 und 810 – Haltestellen „D-Stadtwerke/
Düsselstraße".

(Stadtbezirk 2)
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Zusätzlich können die Planunterlagen in der Zeit
vom 20. November bis 15. Dezember 2023
sowohl im Internet unter
https://www.o-sp.de/duesseldorf/plan/
beteiligung.php als auch beim Stadtplanungs-
amt der Landeshauptstadt Düsseldorf, Brinck-
mannstraße 5, 40225 Düsseldorf, 4. Ober-
geschoss, dort montags bis donnerstags von
9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr,
eingesehen werden.

Äußerungen sind in der v.g Veranstaltung, über
die vorgenannte Internetadresse und per E-Mail
an bauleitplanung@duesseldorf.de möglich.

Das Stadtplanungsamt ist durch die Stadtbahn-
linien U71, U73 und U83 und die Straßenbahn-
linien 704 und 706 – Haltestelle „Auf´m Henne-
kamp", die Buslinien 780, 782, 785 –
Haltestelle „Feuerbachstraße" und die S-Bahn-
linien S 1, S 6, S 68 – Haltestelle „D-Volks-
garten" erreichbar.

Düsseldorf, 09.11.2023
61/12-B-02/018 und FNP 209

Landeshauptstadt Düsseldorf
Der Oberbürgermeister
Stadtplanungsamt

Im Auftrag
Fischer
(Amtsleiter)

Externer Notfallplan
Auslegung „Externer Notfallplan für die Betriebsbereiche der Firmen Henkel AG & Co. KGaA
und BASF Personal Care and Nutrition GmbH am gemeinsamen Standort „Düsseldorf –
Holthausen“ zur Anhörung der Öffentlichkeit gemäß § 30 Gesetz über den Brandschutz,
die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG NRW)

Die Stadt Düsseldorf hat gemäß § 30 BHKG
NRW den Externen Notfallplan für den Standort
Düsseldorf-Holthausen der Firmen Henkel AG
& Co. KGaA und BASF Personal Care and
Nutrition GmbH überarbeitet und neu
aufgestellt.

Der Plan wird zur Anhörung in der Zeit vom
20.11.2023 bis 19.12.2023 beim Amt Feuerwehr,
Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz der
Landeshauptstadt Düsseldorf, Hüttenstraße 68
im Raum 310 öffentlich ausgelegt. Die Einsicht-
nahme ist montags bis freitags von 09:00 Uhr
bis 15:00 Uhr oder nach vorheriger telefonischer
Vereinbarung unter der Telefonnummer
0211/89-20335 möglich.

Innerhalb der oben genannten Auslegungsfrist
können Bedenken oder Anregungen bei der
vorgenannten Stelle schriftlich oder mündlich
zur Niederschrift innerhalb der o.g. Zeiten
vorgebracht werden.

Landeshauptstadt Düsseldorf
Der Oberbürgermeister
Feuerwehr, Rettungsdienst
und Bevölkerungsschutz

Ausschuss für öffentliche Einrichtungen,
Stadtökologie, Abfallmanagement und
Bevölkerungsschutz
Montag, 20. November, 15 Uhr
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführer: Andreas Luberichs,
Tel: 89-28888

Schulausschuss
Dienstag, 21. November, 14 Uhr
Rathaus, Sitzungssaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführerin: Yalda Uyani,
Tel: 89-96277

Ausschuss für Wirtschaftsförderung,
internationale und
regionale Zusammenarbeit
Dienstag, 21. November, 16 Uhr
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführerin: Dorota Kalkbrenner,
Tel: 89-93866

Bezirksvertretung 4
Mittwoch, 22. November, 15 Uhr
Hallenbad Rheinblick 741, Pariser Straße 41,
Großer Veranstaltungsraum, 2. Etage
Schriftführer: Andre Wemmers-Hüsgen,
Tel: 89-93012

Jugendhilfeausschuss
Mittwoch, 22. November, 14 Uhr
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführerin: Saskia Knüfer,
Tel: 89-96981

Ordnungs- und Verkehrsausschuss
Mittwoch, 22. November, 17 Uhr
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführer: Daniel Zarembowicz,
Tel: 89-93989

Ausschuss für Umwelt, Klima-
und Verbraucherschutz
Donnerstag, 23. November, 15 Uhr
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführerin: Antje Wiegand,
Tel: 89-25085

Ausschuss für Digitalisierung
und allgemeine Verwaltungsorganisation
Donnerstag, 23. November, 16 Uhr
Rathaus, Sitzungssaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführerin: Monika Schmoldt,
Tel: 89-95729

Seniorenrat
Freitag, 24. November, 10 Uhr
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführerin: Bärbel Pudewell,
Tel: 89-95950

Bezirksvertretung 1
Freitag, 24. November, 14 Uhr
Rathaus, Sitzungssaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführer: Leo Mäulen,
Tel: 89-96026

Öffentliche Sitzungen
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– Ordnungsamt –

des Bescheides 5329 0005 0473 1637 SB 81
vom 03.08.2023 an Soran Khello, 1. OG,
Müggenbergstraße 29, 48683 Ahaus

des Bescheides 5327 0005 2242 9223 SB 59
vom 11.10.2023 an Hatice Celik, Avenue
Princesse Elisabeth 172et01, 1030 Schaerbeek,
Belgien

des Bescheides 5327 0005 2224 1224 SB 57
vom 26.09.2023 an Rogier Benders, Brede-
straat 6, 4062 OM Zennewijnen, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2238 6923 SB 57
vom 28.09.2023 an Ilija Dimitrov Iliev, Ul. Khri-
sto Botev 28, 5989 S. Chomakovci, Bulgarien

des Bescheides 5327 0005 2043 9604 SB 121
vom 30.10.2023 an Tobias Michael Tibulski,
Sobbehof 4, 45889 Gelsenkirchen

des Bescheides 5327 0005 2211 8279 SB 54
vom 11.10.2023 an Melisa Pasagic, Laag-
huissingel 53, 5913 EL Venlo, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2177 6639 SB 121
vom 02.10.2023 an Marciano Steijn,
Jasmijlaan 165, 71101 IJ Winterwijk, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2117 9843 SB 112
vom 30.10.2023 an Josep Bonsu,
Hügelstraße 28, 41061 Mönchengladbach

des Bescheides 5327 0005 2173 3581 SB 118
vom 04.09.2023 an Victor Vijay Luca,
Holländische Straße 43, 34127 Kassel

des Bescheides 5327 0005 2037 6440 SB 119
vom 27.10.2023 an Valentin-Ionut Nicolae,
Behrgasse 2, 50189 Elsdorf

des Bescheides 5327 0005 2221 6769 SB 119
vom 09.10.2023 an Ivor Pandur,
Milanstraat 120, 6135 LH Sittard, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2110 6820 SB 112
vom 27.10.2023 an Jazmina Florentina Adelina
Dan, Kirchgasse 41569 Rommerskirchen

des Bescheides 5327 0005 2248 2965 SB 14
vom 06.10.2023 an Giorgi Phkhakadze,
ul. Antenowa 8, 04-656 Warszawa, Polen

des Bescheides 5327 0005 2178 5611SB 65
vom 29.09.2023 an Fortuny Sartorio, Carrer de
la Mina de la Ciutat 33, 08042 Barcelona,
Spanien

des Bescheides 5327 0005 2224 0562 SB 16
vom 28.09.2023 an Yigit Cindar, Van Beunin-
genhaven 55, 2993 EJ Barendrecht,
Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2193 3041 SB 18
vom 25.09.2023 an Samsara Cohen, Beekse-
straat 27, 3077AH Rotterdam, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2252 1693 SB 53
vom 11.10.2023 an Volodymyr Chudesa,
ul. Ochocza 28, 04-942 Warszawa, Polen

Öffentliche Zustellungen des Bescheides 5327 0005 2226 1896 SB 54
vom 09.10.2023 an Max Rijsdijk, Stenen
Bogerd 49, 3343 BR Hendrik-Ido-Ambacht,
Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2237 9161 SB 16
vom 10.10.2023 an Petra Porschen, Schinen-
bergstraße 15, 8274 Täger, Österreich

des Bescheides 5329 0005 0478 9082 SB 04
vom 18.10.2023 an Regina Filippa-Geimer,
Reuterkaserne 30, 40213 Düsseldorf

des Bescheides 5327 0005 2205 1000 SB 54
vom 12.10.2023 an Dennis βirjmohun, Barrier-
laan 3, 5706 CW Helmond, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2238 5439 SB 53
vom 12.10.2023 an Rik Zwart, Mariabad 135,
6411 MG Heerlen, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2241 77721 SB 13
vom 02.10.2023 an Rasull Aliyevich Mutaev,
Corneliuslaan 195, 6413 GR Heerlen,
Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2231 7492 SB 16
vom 02.10.2023 an Kharbouch Mounir, Graaf-
schaplaan 34, 3020 Heremt, Belgien

des Bescheides 5327 0005 2226 3155 SB 13
vom 28.09.2023 an Laszlo Foldvari, Agro Hof
Kft Bokos Tanya 16, 6064 Tiszaug, Ungarn

des Bescheides 5327 0005 2235 7818 SB 18
vom 06.10.2023 an Mustafa Hasanov Yuseinov,
Kasteel Hillenraedtstraat 111,
6043 HC Roermond, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2242 6690 SB 13
vom 04.10.2023 an Victor W van Zoest,
le Maitreweg 9, 6871 DG Renkum, Niederlande

des Bescheides 5329 0005 0478 0425 SB 13
vom 02.10.2023 an Omar Rahmoun,
Elsland 1025, 6605 KA Wijchen, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2239 4462 SB 55
vom 29.09.2023 an Andreas Scholz, Rue des
Sablons 71, 78400 Chatou, Frankreich

des Bescheides 5327 0005 2242 7263 SB 54
vom 12.10.2023 an Mehmet A Turgut,
Colorado 43, 3315 WB Dordrecht, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2196 8805 SB 63
vom 11.08.2023 an Mhd Alhaddad, Friedrich-
straße 4, 45128 Essen

des Bescheides 5327 0005 2237 9242 SB 54
vom 12.10.2023 an Come Domenico Maxime
Casal, Boulevard de Chaionne 158, 75020 Paris,
Frankreich

des Bescheides 5327 0005 2208 5222 SB 63
vom 28.08.2023 an Jaroslaw Witkowski,
Ul. Plocka 151m2, 87-800 Wloclawek, Polen

des Bescheides 5327 0005 2221 1350 SB 14
vom 29.09.2023 an Vitalijus Mazikas,
Nendres Str. 18-16, 36245 Panevezys, Litauen

des Bescheides 5327 0005 2228 9529 SB 63
vom 25.09.2023 an Angel Ballesteros Longa-
ron, C. Marius Torres 6, 25006 Lleida, Spanien

des Bescheides 5329 0005 0477 2929 SB 08
vom 05.09.2023 an Irakli Giorgadze,
Potsdamer Straße 2, 40599 Düsseldorf

des Bescheides 5327 0005 2248 3775 SB 65
vom 10.10.2023 an Ilias Georgiadis,
De la Reyweg 209, 2571 EE’s-Gravenhage

des Bescheides 5327 0005 2208 6660 SB 18
vom 06.10.2023 an Sofiane Daho Khaldi, c/o
Zouhayer Ben Ameur, Chemin du Reposoir 7
bis, 1007 Lausanne, Schweiz

des Bescheides 5327 0005 2267 9958 SB 07
vom 09.11.2023 an Shaghitya Chandrakumar,
Stanhope Way-Stanwell 9, TW19 7PJ Staines-
Upon-Thames, Großbritannien

des Bescheides 5327 0005 2247 3877 SB 111
vom 13.10.2023 an Mehmet Ademi,
Dahliastraat 15, 7102 KA Winterswijk,
Niederlande

Die Bescheide können beim Ordnungsamt der
Landeshauptstadt Düsseldorf, Erkrather
Str. 1–3, 40233 Düsseldorf, Zimmer 110 ein-
gesehen, bzw. in Empfang genommen werden.

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.

Amt für Verkehrsmanagement
– Anliegerbeiträge –

Öffentliche Zustellung der 2 Beitragsbescheide
vom 09.11.2023 nach § 8 Kommunalabgaben-
gesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG)
zum Aktenzeichen 66/1.4 – S – 4 – Obe-
rkasseler Straße 157 – 159/ Front Quirinstraße
an Dr. Arkadijus Nikonovas, letzte bekannte
Anschrift: Riedholzstraße 9, CH –
4535 Feldbrunnen

Öffentliche Zustellung des Beitragsbescheides
vom 09.11.2023 nach § 8 Kommunalabgaben-
gesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG)
zum Aktenzeichen 66/1.4 – S – 4 – Comenius-
platz 1, 3/ Quirinstraße 57 - 63 an Nicola
Christine Schmidt-Fellner, letzte bekannte
Anschrift: Goebenstraße 1a, 40477 Düsseldorf

Öffentliche Zustellung des Beitragsbescheides
vom 09.11.2023 nach §§ 127 ff. Baugesetzbuch
(BauGB) zum Aktenzeichen 66/1.4 – E – 2 –
Gruitener Straße 17/ Front Langenberger Straße
an A. Gebhard Beteiligungsgesellschaft mbH,
letzte bekannte Anschrift: Ronsdorfer
Straße 74, 40223 Düsseldorf

Öffentliche Zustellung des Beitragsbescheides
vom 09.11.2023 nach §§ 127 ff. Baugesetzbuch
(BauGB) zum Aktenzeichen 66/1.4 – E – 2 –
Langenberger Straße 3 an Stefan Gems, letzte
bekannte Anschrift: Waagenstraße 41,
40229 Düsseldorf

Öffentliche Zustellung des Beitragsbescheides
vom 09.11.2023 nach §§ 127 ff. Baugesetzbuch
(BauGB) zum Aktenzeichen 66/1.4 – E – 2 –
Fichtenstraße 27 - 127/ Front Langenberger
Straße an Segro Luge S.á.r.l., letzte bekannte
Anschrift: 5 Rue Guillaume J. Kroll, LU –
1881 Luxembourg
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Öffentliche Zustellung des Beitragsbescheides
vom 09.11.2023 nach §§ 127 ff. Baugesetzbuch
(BauGB) zum Aktenzeichen 66/1.4 – E – 2 –
Ronsdorfer Straße 143/ Langenberger Straße 10
an Grundstücksgemeinschaft Ronsdorfer Straße
GbR, zu Händen Michael Bormann, letzte
bekannte Anschrift: Leuchtenberger
Kirchweg 81, 40474 Düsseldorf

Öffentliche Zustellung des Beitragsbescheides
vom 09.11.2023 nach §§ 127 ff. Baugesetzbuch
(BauGB) zum Aktenzeichen 66/1.4 – E – 2 –
Langenberger Straße 5 an Jehovas Zeugen
Versammlung Düsseldorf-Ost, letzte bekannte
Anschrift: Langenberger Straße 5,
40233 Düsseldorf

Öffentliche Zustellung des Beitragsbescheides
vom 09.11.2023 nach §§ 127 ff. Baugesetzbuch
(BauGB) zum Aktenzeichen 66/1.4 – E – 2 –
Gruitener Straße 13, 15/ Front Langenberger
Straße an Goosens & Söhne Immobilien GbR,
zu Händen Peter Goosens, letzte bekannte
Anschrift: Wasserstraße 14, 40213 Düsseldorf

Öffentliche Zustellung des Beitragsbescheides
vom 09.11.2023 nach §§ 127 ff. Baugesetzbuch
(BauGB) zum Aktenzeichen 66/1.4 – E – 2 –
Fichtenstraße 129/ Front Langenberger Straße
an Lidl Immobilien GmbH & Co. KG, letzte
bekannte Anschrift: Berliner Chaussee 13,
16559 Kreuzbruch

Die Beitragsbescheide können beim Amt für
Verkehrsmanagement – Anliegerbeiträge –
Brinckmannstraße 5, 40225 Düsseldorf,
Zimmer 3122 eingesehen bzw. in Empfang
genommen werden.

Der Beitragsbescheid gilt zwei Wochen nach
Bekanntmachung als zugestellt. Mit der öffent-
lichen Zustellung werden Fristen in Gang
gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Jugendamt
– Unterhaltsvorschussstelle –

des Bescheides vom 08.11.2023 zum Akten-
zeichen 51/67-UH-018661-1110 an Herrn
Hani Koukach, letzte bekannte Anschrift:
Auf der Trift 11, 55494 Rheinböllen.

des Bescheides vom 09.11.2023 zum Akten-
zeichen 51/67-UH-018706-813 an Herrn
Sema Luveta, letzte bekannte Anschrift:
Avenue de Versailles 155, 75016 Paris.

Die Schriftstücke können beim Jugendamt –
Unterhaltsvorschussstelle –, Willi-Becker-
Allee 10, 40227 Düsseldorf, Zimmer 301 ein-
gesehen bzw. in Empfang genommen werden.

Das Schriftstück gilt zwei Wochen nach
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung als
zugestellt. Mit der öffentlichen Zustellung wer-
den Fristen in Gang gesetzt nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können.
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